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äN 29 Samstag , de« 15. Juni 1918 .

(Nr , 6345 .) Verordnung über die Preise für
Heu aus der Ernte ISL8 .

Vom 24. Mai 1918.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Volkscrnährung vom 18. August 1917

in Verbindung mit § 9 Abs . 1
tReichs-Gesetzöl . S . 401s
(Reichs- Gesctzbl. S . 823)
Sah 2 der Verordnung über den Verkehr mit Heu aus
der Ernte 1918 vom 1 . Mai 1918 (Reichs-Gcsetzbl . S . 368)
wird verordnet:

8 i .
1 . Bei freihändigem Ankauf der nach 88 1 , 2 der Ver¬

ordnung über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918
r>om 1 . Mai 1918 aufzubringenden Hcumcngen darf der
Preis für die Tonne nicht übersteigen:

2) für Heu von Meeartcn (Luzerne, Espar¬
sette, Rotklee, Gelbklec, Weißklee usw .)
von mindestens mittlerer Art und Güte . 18lH

b) für Wiesen - und Feldheu (Gemisch von
Süßgräsern , Kleearten und Futterkräu-
tcrn) von mindestens mittlerer Art und
Güte . . . . 160 . /k.

Für gepreßtes Heu erhöht sich der Preis um 12 Mark
für die Tonne.

Für Ware von minderer Art und Güte ist ein ent¬
sprechend niedrigerer Preis zu zahlen .

2. Im Falle verspäteter Lieferung oder zwangsweise
herbeigcführter Leistung ist der nach Nr . 1 zu berechnende
Preis um 10 Mark für die Tonne ljcrabzusctzcii .

Bei unverschuldeter Verspätung der Lieferung kann
die von der Landeszentralbehörde bestimmte Behörde an¬
ordnen , daß von der Preisherabsetzung abzusehen ist .

3 . Die in Nr . 1 und 2 bezeichnenden Preise schließen
die Kosten der Beförderung bis zur nächsten Verladestelle,von der das Heu mit der Bah » oder z » Wasser versandt
werden kann , sowie die Kosten des Einladens daselbst ein .

8 2.
Ter LieserungSvcrband erhält für Vermittlung und

sonstige Unkosten eine Vergütung von 12 Mark für die
Tonne .

8 3.
Beim Verkaufe des nicht nach 88 U 2 der Verordnung

über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 nbzulie-
fernöen Heues durch den Erzeuger dürfen die im 8 1
Nr . 1 bestimmten Preise nicht überschritten werden .

Die Preise gelten für Barzahlung bei Empfana. Wird
der Preis gestundet , so dürfen bis zu 2 vom Hundert
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzuqeschlage »
werden . Die Preise schließen die Kosten der Beförderung
DiS zur nächsten Verladestelle, von der das Heu mit der
Bahn oder zu Wasser versandt werden kann , sowie die
Kosten des Einladens daselbst ein.

Die Lanbcszentralbehörden fetzen die beim Nnttatz
durch den Handel zulässigen Höchstznschlügc fest .

8 4.
Die in dieser Verordnung oder aus Grund dieser Ver¬

ordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise .

8 5.
Der Staatssekretär des Kricgsernährnngsamts kann

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zu¬
lasten .

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem 25 . Mai 1918 in Kraft-
Berlin , den 24. Mai 1918.
Der Staatssekretär -es KriegSernährnngsamts :

In Vertretung : vr . Müllcr .

Verordnung .
(Vom 3 . Juni 1918.)

Preise für Heu aus der Ernte LS18 betr.
Zum Vollzug der Verordnung des Kriegsernährungs -amts vom 24. Mai 1918 (Reichs-Gesetzblatt Seite 421)wird bestimmt :

8 1.
Landeszeutralbehörde im Sinne der Verordnung des

Kriegscrnährungsantts ist das Ministerium des Innern .
8 2.

Die in 8 2 der Verordnung des KriegsernäHrungs-nntts für Vermittlung und sonstige Unkosten den Liefe¬rungsverbänden gewährte Vergütung von 12 für dieTonne steht auch Sen Kommunalverbänöcn für die Liefe¬rung der ihnen von der Heuversorgungsstelle aufgegebe¬nen Heumengen und ferner insoweit zu , als sie die Ver¬
sorgung ihres Bezirks mit Heu unter Ausschluß desHandels selbst übernehmen. Bedient sich der Lieferungs-vrrband oder Kommunalverbanö eines Händlers oderKommissärs, so stehen diesem in allen Fällen von der Ver¬
gütung höchstens 9 für Sic Tonne zu .

8 3.
Beim Umsatz durch den Handel dürfen den Preiseninsgesamt höchstens 9 ^ für die Tonne z»geschlagen wer¬den : dieser Zuschlag umfaßt Kommissions-, Vermittlungs¬und ähnliche Gebühren, sowie alle Arten von Aufwendun¬gen , nicht aber die Auslagen für di« Fracht von dem Ab-nahmeorte an .

8 4.
Bei allen Streitigkeiten über die Lieferung von He»,die sich bei Ser Heuversorgung des Landes nach Maßgabeunserer Verordnung vom 27. Mai 1918 (Gesetzes - und Ver¬ordnungsblatt Seite 136) ergeben , entscheidet unter Aus¬schluß des Rechtsweges das nach 8 7 Absatz 3 der Verord¬nung über Futtermittel vom 10. Januar 1918 (Reichs-Gesetzblatt Seite 23) bestellte Schiedsgericht.*)
Karlsruhe , Sen 3. Juni 1918.

Großhcrzoglichcs Ministerium des Innern .
Der Ministerialdirektor :

Wcingärtncr . WeiS.
* i 8 3 der Beiordnung, Futtermittel brirenend, vorn13 . ^ranuar 191 , (Geiepcs- und Verordnungsblatt Teste 91 .

Tagesordnung
für die am

Mittwoch , den LS. Juni LS18,
vormittags 9 Uhr, stattfindcnde

B e z i r k s r ü t s - S i tz u rr g.
I. Oesfentliche Sitzung ,

ll . Berwaltnngsrechtsstreitigkeiten :
Keine.

L. Berwaltungssachen :
1 . Gesuch der Kreszenz :a Marzenell Ebelrau in Durlachum Erlaubnis zum Betrieb der Fabriklantine der Firma

Unterberg u Helmle G m b . H dahier .
2 . Gesuch der Karoline Derndinger Witwe in Brötzingen

um Erlaubnis zum Betrieb der Schankwirtschaft mit
Branntweinschank zur Linde daselbst.

3. Gesuch der Oelsabrtk Ehr . Sinn in Königsbach um Er¬
laubnis zum Einbau einer Turbine anstelle des Wasser¬
rades auf seinem an der Kämpselbach in Königsbach
gelegenen Anwesen .

II . Nicht ösfentlichc Sitzung .
1 . Unterstützung von Familien in den Heeresdienst ein¬

getretener Mannschaften .
2 . Anträge aus Wochenhille während des Krieges3 . Abhör der Sparkassenrechnung der Stadt Durlach für 1915 .4 . Abhör der Gemeinderechnungen Hohenwettersbach fürI91ö und Stupferich für 1916 .

Durlach , den 12. Juni 1918 .
GroßherzoglichcS Bezirksamt .
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Herordnung .
( Vom 2l . Mai 1918 )

Das Be « uvd Entladen von Eisenbahnwagen
und Schiffen betreffend .

In Ergänzung meiner Verordnung vom 17 . August
1917 , das Be- und Entladen von Eisenbahnwagen und
Schiffen betreffend ( Gesetzes- und Verordnungrbl . S . 306 ) ,
bestimme ich für die zum Großherzogtum Baden und zu
den Hohenzollernfchen Landen (Regierungsbezirk Sigma -
ringen ) gehörenden Gebietsteile meines Befehlsbereichs auf
Grund des Z 9 b des preußischen Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand und aus Grund des Reichsgesetzes vom
11. Dezember 1915 ( Reichs - Gesetzbl. Nr . 17S S - 813 ) im
Interesse der öffentlichen Sicherheit weiter :

1 . Empfänger von Eisenbahnsendungen haben die von
ihnen entladenen Wagen unverzüglich nach der Ent¬
ladung der Eisenbahnverwaltung zur Verfügung zu
stellen . ES ist verboten , die Eisenbahnwagen ohne
ausdrückliche Zustimmung der Eisenbahnverwaltung
nach dem Entladen wieder zu beladen .

2 . Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwider¬
handelt , oder zur Zuwiderhandlung gegen diese auf¬
fordert oder ausreizt , wird , wenn nicht die bestehen -
den Gesetze eine höhere Freiheitsstrafe audrohen , mit
Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Borlirgen mil¬
dernder Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe bis

zu 1500 Mark bestraft
3 . Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung

in Kraft .
Karlsruhe , den 2l . Mai 1918 .
Der stellvertretende kommandierende General des

XIV. Armeekorps :
Jsbert , General der Infanterie ._

Das Bade« in öffentliche« Waffern belr.
Nachstehend bringen wir die bezirkspolizeiliche Vorschrift

vom 13. Juli 1900 , „dasBaden in öffentlichen Wassern betr ",
zur Darnachachtung in Erinnerung .

Tie LrtSpolizeibehörden werden gleichzeitig beauftragt ,
die Badeplütze alsbald zu bestimmen und die Beobachtung
der Vorschriften gewissenhaft zu überwachen.

Durlach , den 7 . Juni 1918 .
Grobherzogliches Bezirksamt .

Btzirkspoliznliche Vorschrift.
8 1 . Das Baden in den Flüssen , Bächen und sonstigen

Wassern des Amtsbezirks außerhalb geschloffener Bade¬
anstalten ist nur an den von deu Ortspolizeibehörden dazu
bestimmten öffentlichen Badeplätzen gestattet

8 2 . Die Badenden müssen mit Badehosen oder ent¬
sprechenden Badeanzügen bekleidet sein .

8 3 . Zur Nachtzeit, d . h . eine Stunde nach Sonnen¬
untergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang , ist das
Baden im Freien untersagt

8 4 . Personen beiderlei Geschlechts dürfen nicht zu¬
sammen baden.

tz 5 DaS Mitbringen von Hunden an die öffentlichen
Badeplätze ist verboten.

8 6 Nähere Bestimmungen für das Baden innerhalb
einer Gemarkung können durch ortspolizeiliche Vorschrift
getroffen werden.

8 7. Zuwiderhandlungen werden auf Grund des 8 75
P Str G .B . an Geld bis zu 10 bestraft .

Ratnralleistnngen für die bewaffnete Macht
betreffend .

Die Vergütung für Rauhfutter (Fourage) , das
durch Ankauf der Gemeinden beschafft werden
mußte, beträgt im Amtsbezirk Durlach für den
Monat Mai 1918 :

für 100 kg Hafer
für 100 kg Roggenstroh

Flegeldrusch
gepreßtes
loses
Maschinendrusch

für 100 kg Heu
Wiefenheu

gepreßtes
loses

Kleeheü

— Mk . — Pf .

13 Mk . 20 Pf .
13 Mk . 20 Pf .
13 Mk . 20 Pf .
13 Mk. 20 Pf .

18 Mk . 70 Pf .
18 Mk . — Pf .
20 Mk . — Pf .

Durlach , den 8 . Juni 1918 .
Kroßherzogliches Bezirksamt.

Tabakanmetdnng betreffend .
Rach 8 12 deS Tobaksteuergesetzes muß jeder Tabak¬

pflanzer, d . h . jeder Inhaber eines mit Tabak bepflanzten
Grundstückes , die bepflanzten Grundstücke einzein nach ihrer
Lage und Größe genau angeben. DaS ist auch dann nötig,
wenn er den Tabak gegen einen bestimmten Anteil oder
unter sonstigen Bedingungen durch , einen andern anpflanzen
oder behandeln läßt . Die Anmeldung ist bei der Steuer¬
behörde vor dem 16 . Juli schriftlich einzureichen. Die Vor¬
drucke zu den Anmeldungen können für alle auf badischem
Gebiet gelegenen Grundstücke bei der Steuereinnehmerei deS
Wohnortes des Pflanzers in Empfang genommen werden.
Auf Verlangen erhält der Pflanzer vom Steuererheber eine

Bescheinigung über die Anmeldung. Die erst nach dem
15 Juli bepflanzten Grundstücke müssen spätestens am dritten
Tage nach dem Beginn der Bepflanzung angemeldet werden.

Für jede Gemarkung, auf der ein Pflanzer Grundstücke
mit Tabak angebaut bat , ist eine besondere Anmeldung ab¬
zugeben. Die Anmeldungen, die bis zum lb . Juli erfolgen,
können alle bei der Steuereinnehmerei deS Wohnortes deS
Pflanzers abgegeben werden. Nach diesem Zeitpunkte können
bei der Steuereinnehmerei nur noch Grundstücke der Ge¬
markung des Wohnortes des Pflanzers angemeldet werden,
während die Anmeldungen über Grundstücke mit Tabak¬
pflanzungen auf benachbarten Gemarkungen bei der Sreuer -
einnehmerei des Pflanzungsortes abzugeben sind .

Für die von badischen Pflanzern mit Tabak bepflanzten
Grundstücke in einem andern Bundesstaate gelten die An¬
ordnungen der dort zuständigen Behörden.

Die Bürgermeisterämter werden ersucht , vorstehendes
unverzüglich in ortsüblicher Weise in ihren Gemeinden be¬
kannt zu geben .

Bretten , den 12 . Juni 1918 .
Großh Finanzamt .

Die Festsetzung der regelmäßigen Eichtage an
den Abfertignngssteüen im II. Halbjahr ISIS

betreffend.
Für die im Eichamtsbezirk Karlsruhe gelegene « staat¬

lichen Absertigungs stellen werden für das 2. -Halbjahr
1918 folgende regelmäßige Eichtage festgesetzt :

1. Abfertignngsstelle SV . Rastatt .
Dienstag , den 2. und 16 . Juli , 6. und 27. August, 10.

und 24. September , 8. und 22. Oktober , 6. und 19. Novem¬
ber . 3 . und 17. Dezember 1918.

Die Dicnstftunden dauern von 149 bis 12 und von 2
bis 6 Uhr .

Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge¬
nannten Eichtage geeicht werden sollen , müssen spätestens
in den Vormittagsstunden eingeliefert werden .

Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann Herr
Josef Thom , städt. Aufseher in Rastatt , Badstr . 3, jederzeit
die Annahme und Abgabe der zu eichenden Gegenstände .

2. ALsertigungSstelle S ll. Pforzheim .
Freitag , den 12 . und 26. Juli , S. nnd 23. August , 6. und

20. September , 4. und 18. Oktober , 8 . und 22. November ,6 . und 20. Dezember 1918.
Die Dienststunden dauern von 149 bis 12 und von 142°

bis 146 Uhr .
Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge¬nannten Eichtage geeicht werden sollen, müssen spätestensin den Vormittagsstunden cingelicfert werden .
Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann Herr

Gottfried Hofma« » , Schuldiencr in Pforzheim , Holz-
garteustraße SV, jederzeit die Annahme und Abgabe der zu
eichenden Gegenstände .

3. Abfcrtignngöstellc S 6 . Durlach .
Dienstag , den 30. Juli , 13 . August , 3 . September ,

1 . Oktober . 12. November und 10. Dezember 1918.
Die Dicnststundcn dauern von 8 bis 12 und von

2 bis 6 Uhr .
Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge¬

nannten Eichtage geeicht werden sollen, müssen spätestens
in den Vormittagsstunden eingeliefcrt werden .

Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann Herr
Karl Bauer , Wagmeister i« Durlach , Pfinzstraße SV , jeder¬
zeit die Annahme und Abgabe der zu eichenden Gegen¬
stände.

4 . Abfertignngsstelle 5 kl. Bruchsal .
Donnerstag , den 11 . Juli , 8. August , 5 . September ,

3 . Oktober . 14 . November und 12. Dezember 1918.
Die Dienststuiiden danern von 8 bis 12 nnd von

2 bis 6 Uhr .
Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge -

rianntcn Eichtage geeicht werden sollen , müssen spätestens
in den Vormittagsstunden cingeliefert werden .

Außerdem vermittelt unsere Vertrauensperion Frau
Friedrich Kurzcuhäuser , Ehefrau in Bruchsal , Wilderich-
straße 7, jederzeit die Annahme und Abgabe der zu eichen¬
den Gegenstände .

An den Abfertignngsstelle » werden vorgenoimncn :
Neu - und Racheichung von Fässern und Gewichten (mit
Ausschluß der Präzisionsgewichtc und Goldmünzgewichte ) ,sowie von transportfähigen Wagen (mit Ausschluß der
Präzisionswagen ) für eine größte zulässige Last bis aus¬
schließlich 3000 Kilogr . und von Herbstgesäßcn , sowie die
Beglaubigung von Fischversandtgefäßen für den Eisen¬
bahnverkehr : außerdem die Nacheichung von Längenmaßen
(mit Ausschluß der Präzisionslängenmaße ) , Dickevmaßen ,Flüfsigkcitsmaßen , Meßwerkzeugen für Flüssigkeiten ,Hohlmaßen »nd Meßwerkzeugen für trockene Gegenstände .

Karlsruhe , den 25. Mai 1918.
Großh. Obereichringsamt
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